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Fallbeispiele 
Lehrpersonen in sozialen Netzwerken 

Die folgenden Beispiele sind real, ich habe sie anonymisiert und leicht angepasst.  

 

Die Stellenvergabe 

In einem Wahlverfahren wird an einer Schule eine Stelle ausgeschrieben, auf die es interne wie externe 
Bewerbungen gibt. Als eine Lehrperson einer Nachbarschule die Stelle zugesprochen erhält, freut sie 
sich und verkündet ihren Erfolg auf Facebook, wo Lehrpersonen, Eltern und Schüler/-innen das mitbe-
kommen.  

Auf diesem Weg erfahren andere Bewerberinnen und Bewerber davon. Sie sind verärgert, dass sie von 
der Schulleitung, die das Wahlverfahren leitet, nicht früher informiert worden sind.  

 

Der Blogeintrag 

Eine Lehrperson führt ohne das Wissen der Schulleitung einen privaten Blog, in dem sie auch gesell-
schaftliche und politische Themen anspricht. Eine Politikerin fühlt sich von einem Blogeintrag persönlich 
beleidigt. Im medienpolitischen Beitrag über das Verhältnis von staatlichen und privaten Medien steht, in 
der Sprache der Jugend (die im privaten Fernsehen starkes Gewicht habe), würde man sie als »geile 
Sau« bezeichnen. Ohne Rücksprache mit der Lehrperson schaltet sie das Generalsekretariat ihrer Partei 
an, die über einen kantonalen Vertreter der Partei beim Regierungsrat vorspricht, der das Erziehungsde-
partement leitet. Die Partei fordert die fristlose Entlassung der Lehrperson, sie habe ihre Pflichten gra-
vierend verletzt.  

Der Regierungsrat fordert über eine hochrangige Beamtin die Schulleitung auf, das Problem zu lösen.   

	
  

Der Nörgler 

Ein Sekundarlehrer hat ganz konkrete pädagogische Vorstellungen, wie Schulen mit digitalen Medien 
umgehen sollen. Er beschränkt seine Ausführungen nicht auf regelmäßige Einträge in sozialen Netzwer-
ken, sondern nimmt auch an allen möglichen Veranstaltungen teil. Immer wieder lenkt er vom Thema 
ab, macht Verantwortlichen unsachliche und schwer wiegende Vorwürfe und bezeichnet seine Mitarbei-
ter/-innen, Expert/-innen des Bildungsdepartements und der pädagogischen Hochschulen wiederholt 
öffentlich als unfähig. Er verweigert sich konstruktiven Diskussionen, attackiert aber immer wieder mit 
ähnlichen Argumenten.  

Gleichzeitig macht der Lehrer deutlich, dass er sich nicht an verbindliche Datenschutzvorgaben hält, weil 
er bezweifelt, dass Schulen sensible Daten besser schützen können als aus dem Ausland operierende 
Firmen.  
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Beispiele aus Twitter, ohne Kontext 

 


